CAPOEIRA FLENSBURG e.V.
Honorarordnung


1. Geltungsbereich
Diese Ordnung regelt die Vergütung und Reisekostenerstattung für alle Übungsleiterinnen und Übungsleiter, die im Auftrag des Capoeira Flensburg e.V. Trainingseinheiten durchführen.
2. Vergütung der Trainingseinheiten
Die Vergütung richtet sich nach einem einheitlichen Stundensatz von 16,00 € pro Stunde. Die Standardeinheit beträgt 1,5 Stunden. Abweichungen werden anteilig berechnet:

	Dauer der Einheit
	Stunden
	Betrag

	Standardeinheit
	1,5 Std.
	24,00 €

	Verkürzte Einheit
	1,0 Std.
	16,00 €

	Halbe Einheit
	0,5 Std.
	8,00 €

	Viertel Einheit
	0,25 Std.
	4,00 €



Die Vergütung wird monatlich nach Einreichung des Stundennachweises ausgezahlt.
3. Reisekostenvergütung
Übungsleiterinnen und Übungsleiter haben Anspruch auf Reisekostenvergütung, wenn der Trainingseinsatz außerhalb ihres erweiterten Wohnortes stattfindet.

	Fahrtstrecke
	Pauschale (Hin- und Rückfahrt)

	Flensburg ↔ Reußenköge
	10,00 €

	Sonstige Strecken
	nach Absprache mit dem Vorstand



Hinweise:
1. Die Pauschale gilt jeweils für Hin- und Rückfahrt zusammen.
1. Beispiel: Wohnort Flensburg, Trainingseinsatz in Reußenköge → 10,00 €. Ebenso bei Wohnort Struckum, Trainingseinsatz Flensburg.
1. Ein Anspruch besteht nur bei tatsächlich durchgeführtem Trainingseinsatz.
1. Reisekostenvergütung dieser Honorarordnung gilt ausschließlich für Übungsleiterinnen und Übungsleiter des Vereins.
4. Abrechnung
Vergütung und Reisekosten werden über getrennte Formulare abgerechnet:
1. Stundennachweis Übungsleitung: Datum, Kursbeschreibung, Ort und Betrag pro Einheit
1. Reisekostenabrechnung: Datum, Strecke (von/nach) und Betrag

Beide Formulare sind unterschrieben beim Kassenwart einzureichen — per E-Mail (an info@capoeira-flensburg.de) oder in Papierform. Eine zeitnahe Einreichung wird erbeten, spätestens jedoch zum Ende des Folgemonats.
5. Auszahlung
Die Auszahlung erfolgt auf das vom Trainingspersonal angegebene Bankkonto. Änderungen der Bankverbindung sind dem Vorstand schriftlich mitzuteilen. Eine Auszahlung in Form von Bargeld ist nicht möglich.
6. Inkrafttreten
Diese Honorar- und Reisekostenordnung tritt mit Beschluss des Vorstands ab dem [TT.MM.JJJJ]  in Kraft und ersetzt alle vorherigen Regelungen zur Vergütung des Trainingspersonals. 

___________________________
Ort / Datum

___________________________
1. Vorsitzende:r

___________________________
2. Vorsitzende:r

___________________________
Kassenwart / Kassenwartin

